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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1973

Norm

JGG 1961 §13 A

Rechtssatz

Der Ausspruch einer Strafe kann nur in jenen Fällen ohne Nachteil für die Rechtsordnung unterbleiben, in denen der

Unrechtsgehalt der Tat und die Schuld des Täters sich noch in einem angemessenen Rahmen halten (hier: Raub).
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